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RS UVS Kärnten 1996/03/11 KUVS-
255/1/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.03.1996

Rechtssatz

Wird der Beschuldigte als "Verfügungsberechtigter des Kraftfahrzeuges" aufgefordert, eine Lenkerauskunft gemäß §

103 Abs 2 KFG zu erteilen, so ist diese Au7orderung nicht gesetzeskonform, weil nach eindeutigem Gesetzeswortlaut

des § 103 Abs 2 KFG eine andere Person als der Zulassungsbesitzer bzw im Falle von Probe- oder Überstellungsfahrten

als der Besitzer der Bewilligung nur dann zur Erteilung einer Lenkerauskunft verp=ichtet, wenn sie entweder vom

Zulassungsbesitzer oder vom Besitzer der Bewilligung als diejenige Person benannt wird, die die Auskunft erteilen

kann. Erst in einem solchen Fall tri7t dann diese Person die Auskunftsp=icht. Dies hat jedoch zur Folge, daß ein an eine

solche Person gerichtetes Au7orderungsschreiben im Sinne des § 103 Abs 2 KFG auch den Hinweis zu enthalten hat,

daß sie vom Zulassungsbesitzer bzw vom Besitzer der Probe- oder Überstellungsfahrtbewilligung als solche benannt

wurde. Das erwähnte Au7orderungsschreiben hat jedoch einen solchen Hinweis nicht enthalten und entspricht somit

dieses Schreiben nicht dem Gesetzeswortlaut des § 103 Abs 2 KFG, was zur Folge hat, daß der Berufungswerber durch

eine allfällige unvollständige Lenkerauskunft sich auch nicht strafbar machen konnte, da das Au7orderungsschreiben

aus den genannten Gründen keine Rechtswirkung zu entfalten vermochte (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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